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Gewicht und Bedeutung des Staatshaushaltes sind auch in unserer 
Volkswirtschaft stets grösser geworden. Der Anteil der Ausgaben und 
Steuereinnahmen von Bund, Kantonen und Gemeinden am Bruttoin- 
landprodukt (die sogenannte Staats- bzw. Steuerquote) ist innert 20 
Jahren um über 50 Prozent gewachsen. Finanz- und Wirtschaftspolitik 
beeinflussen und prägen sich deshalb mehr und mehr. Die Gefahr ist 
gross, dass sich die politischen Diskussionen in steuerrechtlichen und 
steuertechnischen Details verlieren und der Glaube an die staatliche 
Machbarkeit immer neue Interventionen, auch über Subventionen, 
Impulsprogramme verschiedenster Art und Lenkungsabgaben auslöst. 
Ausgehend von einer grundsätzlichen Besinnung über die Leitideen 
unserer Wirtschaftsordnung wird der Referent versuchen, Konsequenzen 
für die Finanz- und Steuerpolitik herauszuarbeiten. Anschliessend 
werden die Anforderungen an eine neue Finanzordnung des Bundes 
umrissen und die Vorschläge gewürdigt, die das Eidgenössische Finanz­
departement kürzlich dem Vernehmlassungsverfahren unterstellt hat.

Prof. Dr. Hans Letsch hat sich als ehemaliger Chefbeamter des Aar­
gauischen Finanzdepartementes und des Eidgenössischen Volkswirt- 
schaftsdepartementes, als Wissenschafter und Unternehmer seit Jahren 
mit den Beziehungen zwischen Staat und Wirtschaft theoretisch und 
praktisch befasst, sowie in seiner 16jährigen parlamentarischen Arbeit als 
National- und Ständerat in diesen Bereichen klare Akzente gesetzt.

Wir freuen uns, das Referat von Herrn alt Ständerat Prof. Dr. Hans 
Letsch unseren Mitgliedfirmen und einer weiteren Öffentlichkeit über­
geben zu dürfen. Wir wünschen der finanz- und steuerpolitischen Lage­
beurteilung unseres Gastreferenten breiteste Beachtung.

Aargauische Industrie- und Handelskammer

Der Präsident Der Direktor
Hans-Erich Roth Dr. Heinz Suter
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Finanz- und steuerpolitische Diskussionen drehen sich vielfach mit 
grosser Akribie um rechtliche, institutionelle oder administrativ-techni­
sche Fragen. Bestenfalls finden noch staatspolitische Gesichtspunkte 
Beachtung. Nicht dass diese alle unwichtig wären. Doch verdrängen sie 
häufig die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge. In den folgenden 
Überlegungen werden diese bewusst in den Mittelpunkt gestellt. Wir 
gehen in einem kurzen ersten Teil von den Wechselwirkungen zwischen 
Finanzhaushalt und Volkswirtschaft aus, und legen das Schwergewicht 
dann im zweiten Teil auf die Bedeutung der Staatsfinanzen in der Sozia­
len Marktwirtschaft. Diese grundsätzliche Besinnung basiert auf Ent­
wicklung und gegenwärtigem Stand unserer öffentlichen Haushalte, teils 
von Bund, Kantonen und Gemeinden zusammen, im wesentlichen aber 
des Bundeshaushaltes. Konsequenzen für die bevorstehende neue 
Finanzordnung werden im dritten Teil gezogen. Die notwendige Kon­
zentration auf die an sich schon mannigfaltigen ordnungspolitischen 
Probleme bringt es mit sich, dass andere Aspekte, wie insbesondere auch 
die in einem Bundesstaat wichtigen Fragen des Finanzausgleichs, ausge­
klammert werden müssen.
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Was die Einnahmen anbetrifft, so entzieht der Staat über Steuern und 
Abgaben den Privaten Mittel, über die diese nicht mehr frei verfügen 
können. Je nach Höhe und Ausgestaltung der Steuern entstehen Ein­
kommensumverteilungen und werden der wirtschaftliche Leistungswille 
sowie die Risikobereitschaft gelähmt. Es drohen Steuerausweichungen 
irgendwelcher Art, die ihrerseits das wirtschaftliche Wachstum und die 
Staatseinnahmen gleichermassen negativ beeinflussen. Schliesslich bleibt 
die staatliche Schuldenpolitik nicht ohne Einfluss auf den Kapitalmarkt, 
wobei tendenziell die Neuverschuldung zinstreibend, die Rückzahlung 
von Schulden eher zinssenkend wirkt.

a) Es ist dem Bundesrat zugute zu halten, dass er in seinen Berichten 
zu den jährlichen Voranschlägen und Rechnungen wichtige finanzpoliti­
sche Grundsätze immer wieder klar herausarbeitet. Leider ziehen aber 
weder er selber noch das Parlament die erforderlichen Konsequenzen. Zu 
den geradezu elementaren Erkenntnissen gehört beispielsweise die Fest­
stellung in der Botschaft zur Staatsrechnung 1988, dass «der Bund das 
Wirtschaftsgeschehen durch seine Ausgabenpolitik und die Beschaffung 
seiner Einnahmen in vielfältiger Art und Weise beeinflusst». Bezüglich 
der Ausgaben verweist der Bundesrat auf die

- bundeseigenen Investitionen, mit denen er (etwa in den Bereichen Ver­
kehr, Umweltschutz, Landwirtschaft, Ausbildung und Forschung) 
dafür sorgt, «dass die für die Entwicklungs- und Emeuerungsfähigkeit 
von Wirtschaft und Gesellschaft notwendige Infrastruktur bereitge­
stellt, laufend erneuert und modernisiert wird»;

- eigenen Käufe von Gütern und Dienstleistungen (etwa in den Bereichen 
Kriegsmaterialbeschaffung und Allgemeine Verwaltung), mit denen 
der Bund «als gewichtiger Nachfrager auf dem Konsumgütermarkt 
auftritt»;

- Besoldungen, welche bei den Empfängern Kaufkraft bilden und «im 
Ausmass ihrer Konsumneigung nachfragewirksam werden»;

- Übertragungen an Dritte (vor allem Kantone) für Investitionen und 
Konsumausgaben, die indirekt das Nachfragevolumen beeinflussen 
und durch mannigfaltige Kanäle in die Wirtschaft fliessen.
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«Eine an diesem Ziel orientierte Haushalt- und Finanzpolitik hat vor 
allem Vorsorge zu treffen, dass Umfang und Struktur der öffentlichen 
Einnahmen und Ausgaben jeweils den gesamtwirtschaftlichen Erfor­
dernissen angepasst werden. Diese Aufgabe verlangt, dass die haus­
haltpolitischen Entscheidungen von den Einjahreszufälligkeiten gelöst 
und auf der Grundlage mehrjähriger und nach Massgabe sachlicher 
und politischer Dringlichkeit geordneter Rahmenpläne vollzogen 
werden.»

b) Schon diese wenigen Beispiele machen deutlich, dass der Staats­
haushalt nicht isoliert betrachtet werden darf, dass er kein Eigendasein 
führt. Er ist nicht Selbstzweck, sondern Teil unserer Volkswirtschaft. Er 
lebt von dieser und für diese. Zu Recht hat es deshalb der französische 
Finanzwissenschafter Masoin als wichtigste (nicht einzige) Aufgabe der 
Finanzpolitik bezeichnet, «das Gedeihen der Volkswirtschaft zu bewir­
ken und aufrecht zu erhalten». Diese Aussage geht von der Erkenntnis 
aus, dass staatliche Leistungen nicht als Manna vom Himmel fallen, son­
dern zuerst erarbeitet sein wollen, dass weder Verfassungs- noch Geset­
zesbestimmungen, sondern primär die Leistungs- und Wettbewerbskraft 
unserer Volkswirtschaft das tragende Fundament auch eines sozial auf­
geschlossenen Staates bilden. «Le fonctionnement de l’etat», das ein frü­
herer eidgenössischer Finanzminister so oft beschworen hat, wenn es 
darum ging, mehr Steuern einzutreiben, setzt «le fonctionnement de 
l’economie» voraus. Daran denken viele Politiker zu wenig. Steuererhö­
hungen können im Moment fiskalisch ergiebig sein, schon mittelfristig 
sich aber volkswirtschaftlich kontraproduktiv auswirken. Umgekehrt 
vermögen Steuererleichterungen good will und Impulse auszulösen, 
welche die mit dem Rechenschieber programmierten Ertragsausfälle bald 
einmal mehr als kompensieren.

c) Aufgrund solcher Erkenntnisse ergibt sich bereits eine allgemeine 
Leitidee für die Beurteilung aktueller finanz- und steuerpolitischer Pro­
bleme. In seiner Regierungserklärung vor dem deutschen Bundestag vom 
10. November 1965 mahnte der damahge Bundeskanzler Ludwig Erhard 
die Abgeordneten eindringlich, den Bundeshaushalt nicht bloss unter 
dem Gesichtspunkt der Finanzierung zu betrachten, sondern «die 
gesamtwirtschaftlichen Wirkungen zu bedenken, die von Art und Umfang 
der Bundesfinanzen ausgehen», und «die jährlichen Haushalte in eine 
längerfristige Zielsetzung der Stabilitäts- und Wachstumspolitik einzu­
ordnen». Dann fuhr er fort:
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2. Die Staatsfinanzen in unserer Wirtschaftsordnung

2.1. Grundsätzliches zur Sozialen Marktwirtschaft

Ludwig Erhard hat in einer Rede vor dem 9. Bundesparteitag der CDU 
in Karlsruhe vom 28. April 1960 die Leitidee der Sozialen Marktwirt­
schaft knapp und klar wie folgt umschrieben:

«Die Politik der Sozialen Marktwirtschaft stand seit dem Tag der 
Währungsreform unter der Leitidee, auf dem Boden einer freien Wett­
bewerbswirtschaft persönliche Freiheit, wachsenden Wohlstand und 
soziale Sicherheit in Einklang zu bringen.»

Schon in diesen wenigen Worten kommt zum Ausdruck, dass eine 
begrenzte Mitwirkung des Staates an der Erreichung der angestrebten 
Ziele nötig ist. Noch deuthcher wurde Ludwig Erhard an anderer Stelle:

«Gewiss kann die Ordnungskraft des Wettbewerbs allein im absoluten 
Sinn noch nicht eine gerechte und verschiedenen Interessen genügende 
ausgleichende Wirtschafts- und Sozialordnung gewährleisten. Das 
Postulat der sozialen Gerechtigkeit und Sicherheit politisch stabiler 
Verhältnisse erfordern und rechtfertigen auch in der Marktwirtschaft 
gezielte staatliche Interventionen. Ihr Ausmass und ihr Gewicht 
müssen aber ihre äusserste Grenze dort finden, wo die Funktionsfähig­
keit der marktwirtschaftlichen Ordnung und die Leistungsfähigkeit 
der Wirtschaft in ihrer Gesamtheit gefährdet werden.»

Dieses Spannungsfeld zwischen wirtschaftlicher Freiheit und staatli­
cher Intervention prägt denn auch die finanzpolitischen Diskussionen, 
etwa dann, wenn es darum geht,

- die Lösung struktureller und konjunktureller Probleme entweder der 
Selbstregulierung zu überlassen, oder durch staathche Impuls- und 
andere Programme zu beeinflussen;

- Ausmass und Ausgestaltung der sozialen Sicherheit zu bestimmen;

Damit stellt sich die konkrete Frage, welches die Anforderungen an 
den Staatshaushalt in unserer Sozialen Marktwirtschaft seien, und 
welche Konsequenzen sich für die schweizerische Finanz- und Steuerpo­
litik aufdrängen.
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2.2 Überhöhte Staatsquote

Mit der bereits angedeuteten Entwicklung der Staatsquote in unserem 
Land wird deutlich, dass die Soziale Marktwirtschaft dazu neigt, die «so­
ziale» Komponente zu überzeichnen sowie durch immer mehr staatliche 
Reglementierung und Intervention den individuellen und unternehmeri­
schen Freiraum einzuengen. Je nachdem, ob wir nur auf die Verwaltungs-

- mittels Steuern und Subventionen Einkommen und Vermögen umzu­
verteilen;

- dem «Raubbau am Rohstoff Natur» primär in eigener Verantwortung, 
oder vermehrt mittels Anreizen oder Zwängen zu begegnen.

Es ist unverkennbar, dass im Laufe der Zeit das Vertrauen in die 
Marktkräfte und die Eigenverantwortung vielerorts gelitten, dafür der 
Glaube an die staatliche Machbarkeit zugenommen hat. Kein Wunder 
deshalb, dass das personelle und finanzielle Gewicht des Staates in unse­
rer Volkswirtschaft und der entsprechende Einfluss staatlicher Institu­
tionen gewachsen sind. Ein Indiz dafür ist die verglichen mit andern 
Ländern übermässige Zunahme der Staats- und Steuerquote (also des 
Anteils der Ausgaben bzw. Einnahmen am Bruttoinlandprodukt) in den 
letzten 30 Jahren. Damit wird aber nicht nur die Leitidee der Sozialen 
Marktwirtschaft verleugnet, sondern ebenso die politische Freiheit 
bedroht. Es ist wiederum Ludwig Erhard, der schon früh auf diesen engen 
Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher und politischer Freiheit auf­
merksam gemacht und beispielsweise in seinem Beitrag zur Festschrift 
für Jacques Rueff vom 6. Juni 1966 über «Wirtschaft und Wirtschafts­
ordnung in der modernen Politik» geschrieben hat:

«Eine politische und staatliche Ordnung kann nicht wirklich freiheit­
lich sein, wenn nicht auch für die Wirtschaft und die Gesellschaft glei­
che Ordnungsvorstellungen gelten. ... Jeder staatliche Dirigismus 
und jede korporative Lenkung der Wirtschaft bedeutet im letzten eine 
Einschränkung der in den westlichen Demokratien verfassungsmässig 
garantierten menschlichen Grundfreiheiten und eine Aushöhlung des 
Rechts auf freie Entfaltung der Einzelpersönlichkeiten.»

Welche Anforderungen sind aufgrund solcher Ordnungsprinzipien an 
die Finanz- und Steuerpolitik zu stellen? Anhaltspunkte bieten die über­
höhte Staatsquote einerseits, die strapazierte Fiskalbelastung anderseits.
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rechnungen von Bund, Kantonen und Gemeinden abstellen, oder auch 
die öffentlichen Anstalten und Betriebe (wie z. B. PTT, SBB, industrielle 
Betriebe u.a.) sowie die öffentlichen Sozialversicherungen miteinbezie­
hen, beläuft sich die Staatsquote in unserem Land auf rund 27 Prozent 
oder aber auf über 40 Prozent. Sie stieg zwischen 1960 und 1980 um über 
50 Prozent an; seither hat sie sich mehr oder weniger stabilisiert. Unter 
ordnungspolitischen Gesichtspunkten verdienen insbesondere drei Auf­
gabenbereiche eine kritische Note, nämlich die Subventionen, die Soziale 
Sicherheit und der Staatsapparat.

Begriff und Merkmale

a) Im Gegensatz zu Leistungen, die der Staat im Rahmen eines Aus­
tauschverhältnisses erbringt, z. B. in Form des Kaufpreises an Lieferan­
ten oder von Besoldungen für Beamte, gehört es zu den wichtigsten 
Merkmalen der sogenannten Subventionen, dass der Empfänger eine 
Geldleistung erhält, «ohne dem Subventionsgeber direkt eine marktübliche 
Gegenleistung» erbringen zu müssen, wie der Bundesrat in seiner Botschaft 
zu einem Subventionsgesetz vom 15. Dezember 1986 schreibt. Nicht alle 
in den Staatsrechnungen ausgewiesenen Übertragungen, also beispiels­
weise Bundesbeiträge an die Kantone oder Staatsbeiträge an die 
Gemeinden, stellen somit Subventionen im ökonomischen Sinn dar. Bei 
solchen Übertragungen findet vorerst nur eine Handänderung öffent­
licher Gelder statt. Erst dann, wenn diese Gelder als unentgeltliche 
finanzielle Leistungen in die Produktions- oder Konsumsphäre fliessen, 
erhalten sie Subventionscharakter. In einer Stellungnahme des Wissen­
schaftlichen Beirates beim deutschen Bundeswirtschaftsministerium 
vom September 1967 zur Problematik der Subventionen in der Markt­
wirtschaft werden deren Wirkungen wie folgt umschrieben:

«Subventionen verschaffen denjenigen - heisst es dort -, denen sie 
zugute kommen, finanzielle Mittel, über die sie sonst nicht hätten ver­
fügen können. Werden die Subventionen mit genau spezifizierten Ver­
wendungsbindungen gewährt, so verändern sie die Nachfrage nach 
bestimmten Konsumgütern, Produktionsmitteln und Arbeitsleistun­
gen. Aber auch wenn die Verwendung der Subventionen weniger genau 
vorgeschrieben ist, führen sie dazu, dass Produktionsfaktoren in besten 
Betrieben oder Standorten gebunden werden, aus denen sie sonst
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abwandern würden. So beeinflussen Subventionen die sektorale und 
regionale Produktions- sowie die Betriebsgrössenstruktur, den Kon­
junkturverlauf und das volkswirtschaftliche Wachstum, aber auch die 
Einkommens- und Gewinnverteilung bei den Haushaltungen und 
U nternehmungen.»

Staatliche « Wirtschaftsförderung»

a) Zu den wichtigsten Aufgaben des Staates im Dienste und im 
Rahmen der Sozialen Marktwirtschaft zählt (abgesehen von generell 
günstigen Rahmenbedingungen) die zeitgemässe Ausbildung, insbeson­
dere jene an Höheren Technischen Lehranstalten und den Hochschulen, 
ferner die Grundlagenforschung (einschliesslich der auf Bundesebene 
durch den Nationalfonds geförderten Projekte im Grenzbereich der 
angewandten Forschung), und schliesslich die Mitwirkung am Austausch 
von Kenntnissen und Erfahrungen zwischen Forschungsstätten und 
Wirtschaft, der sogenannte know-how-Transfer. Der Kanton Aargau hat —

b) Wie erwähnt, hat der Bundesrat den Eidgenössischen Räten am 
15. Dezember 1986 die Botschaft zu einem sogenannten Subventionsge­
setz unterbreitet. Im Gesetzesentwurf erscheint zwar der Begriff «Sub­
vention» nicht ausdrücklich. Es wird einerseits von Finanzhilfen, ander­
seits von Abgeltungen gesprochen. Finanzhilfen können beispielsweise 
Stipendien, nicht rückzahlbare Geldleistungen, etwa für Investitionen im 
Berggebiet, sein. Unter Abgeltungen werden Leistungen zur Milderung 
oder zum Ausgleich von Lasten verstanden, die sich aus der Erfüllung 
einer bundesrechtlich vorgeschriebenen Aufgabe ergeben. Darunter 
fallen beispielsweise die Beiträge des Bundes an die Pro Helvetia, an die 
Erstellung und den Unterhalt der Nationalstrassen oder an die Bahnen 
zwecks Abgeltung ihrer sogenannten gemeinwirtschaftlichen Leistungen. 
Auf alle diese Aufgaben treffen indessen die oben zitierten Merkmale zu: 
Sie lenken die Produktion von den Wegen ab, die ihr der Markt weist. Sie 
verzerren den Wettbewerb, lähmen den wirtschaftlichen Leistungswillen 
und führen zu Einkommensumverteilungen. Produktionsrichtung und 
Produktionsmenge werden nicht mehr durch die staatliche Intervention 
mitbeeinflusst. Das Ergebnis ist «ein politisches Einkommen, das sich 
seiner Natur nach von einer marktmässigen Entschädigung unterschei­
det» (Küng: Wirtschaftspolitische Gegenwartsfragen 1962). Zwei aktu­
elle Beispiele sollen die vielfältige Problematik verdeutlichen.
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im Gegensatz zu andern Kantonen - bisher erfreulicherweise der Versu­
chung widerstanden, dem Staat Kompetenzen zur direkten Förderung 
der Wirtschaft zu übertragen. Er beschränkt sich einerseits auf die dem 
Finanzdepartement eingegliederte Stabsstelle mit einem Beauftragten 
für Wirtschaftsfragen, der seine guten Dienste auf unbürokratische Weise 
nicht aufzwingt, aber zur Verfügung stellt. Anderseits ermöglicht es der 
Kanton seiner Höheren Technischen Lehranstalt Brugg-Windisch 
(HTL), personelle und materielle Kapazitäten im Rahmen des von der 
Aargauischen Industrie- und Handelskammer getragenen sogenannten 
FITT-Programms in den Dienst insbesondere kleiner und mittlerer 
Unternehmungen zu stellen. Bereits 1983 konnte die Aargauische Indu­
strie- und Handelskammer in ihrem Mitteilungsblatt schreiben, dass die 
Erfahrungen ermutigend und positiv seien: «Es hat sich gezeigt, dass 
dieses System funktionsfähig, flexibel und praxisnah ist. Statt Milhonen­
beträge an Steuergeldem in nicht oder nur ungenügend funktionsfähigen 
Institutionen zu investieren, wird hier vorhandenes Potential (d.h. 
Dozenten, Diplom- und Semesterarbeiten, Geräte und Anlagen, Ausbil­
dungskurse usw.) sowie vorhandenes know-how genutzt und (vermehrt) 
in den Dienst der Wirtschaft gestellt.» Mit der FITT-Institution hat der 
Kanton Aargau, und zwar eben die Aargauische Industrie- und Handels­
kammer zusammen mit der HTL Brugg-Windisch, gesamtschweizerisch 
eine wirkungsvolle und ordnungspolitisch vertretbare Pionierleistung 
erbracht. Diese zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass sie

- vorweg im Dienste der für die aargauische Wirtschaft wichtigen Klein- 
und Mittelbetriebe steht; diesen

- ohne direkte finanzielle Zuwendungen des Staates und damit auch 
ohne Weisungen oder andere Einflüsse staatlicher Ämter wichtige 
Dienstleistungen erbringt;

- lange bevor der Bund mit fragwürdigen Impuls- und Technologieför­
derungsprogrammen aktiv wurde, den Beweis erbracht hat, dass auf 
kantonaler Ebene innovative Persönlichkeiten die technologischen 
Herausforderungen für unsere Wirtschaft erkennen und bewältigen.

Inzwischen wurde das Beispiel des Kantons Aargau auch andernorts 
nachgeahmt. Und im Bericht der OECD von Februar 1989 über die 
schweizerische Forschungs- und Technologiepolitik heisst es u.a.: «Nous 
avons ete impressionnes par les travaux de developpement effectues pour 
les entreprises locales par l’Ecole technique superieure de Brugg-Win­
disch.»
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c) Mit der grundsätzlichen Problematik des staatlichen Förderungs- 
Aktivismus und den Erfahrungen in der BRD hat sich insbesondere der

b) Leider schickt sich der Bund mehr und mehr an, ordnungspolitische 
Grenzen der Wirtschaftsförderung zu sprengen. Unter dem Eindruck aus­
ländischer Aktivitäten mehren sich in den letzten Jahren die Stimmen, die 
ein verstärktes direktes Engagement des Staates zur Innovations- und 
Technologieförderung erwarten. Sie rufen den Bund auf, die aus dem 
Protektionismus und der Subventionspraxis anderer Staaten unserer 
Industrie erwachsenden Wettbewerbsnachteile zu korrigieren und mit 
finanziellen Beihilfen oder eigenen Förderungsprogrammen ebenfalls 
aktiv zu werden. Ein vom Parlament bereits beschlossenes Grossprojekt, 
die sogenannte Innovationsrisikogarantie (IRG), wurde durch ein Refe­
rendum angefochten und vom Souverän im Herbst 1985 verworfen. Der 
Bund setzt jedoch weiterhin andere Mittel ein, nämlich die Kredite zur 
«Förderung der praxisorientierten Forschung», mit denen die ordnungs­
politische Reizschwelle überschritten wird. Solche Kredite werden für 
Projekte gewährt, die von einem wissenschaftlichen Institut gemeinsam 
mit einem privaten Unternehmen entwickelt werden, wobei sich das 
Unternehmen selber an den Kosten beteiligen muss. Obwohl der direkt 
Begünstigte ein nicht gewinnorientiertes Institut ist, bezweckt und ver­
billigt der Beitrag des Bundes die Lancierung und Vermarktung von Ver­
fahren und Produkten. Indirekt begünstigt werden also gewinnorien­
tierte Unternehmungen, die sich damit auch einen Wettbewerbsvorteil 
gegenüber inländischen Konkurrenten verschaffen. Diese Förderungs­
praxis ist aus drei weiteren Gründen fragwürdig. Einmal werden mit dem 
Bewilligungs- und Kontrollverfahren die Verantwortungen zwischen 
staatlichen Stellen und Unternehmer verwischt. Zudem sind die finan­
ziellen Konsequenzen für den Bund unabsehbar, weil die Zahl der 
Gesuchsteller wachsen wird, und zwar nicht deshalb, weil es viele nötig 
hätten, sondern weil keiner gegenüber dem andern der Dumme bleiben 
will. Schon mittelfristig fördert deshalb dieses staatliche Zuckerbrot 
weniger die Innovationskraft der Wirtschaft als vielmehr die Karies des 
freien Unternehmertums. Und damit zeichnet sich drittens die Gefahr 
ab, dass die harmlos scheinenden finanziellen Beihilfen, die vorläufig 
keiner entgegennehmen muss, wenn er nicht will, den Grundstein zu einer 
staatlichen Investitions- und Innovationsplanung bilden, mit der die 
Unternehmer gezwungen werden sollen, sich so zu verhalten, wie es 
staatliche Stellen als «richtig» erachten.
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d) Es scheint, dass Politiker und einzelne Wirtschaftsführer auch in 
unserem Land kaum noch die Einsicht und den Mut haben, die «Perver­
sion» der Marktwirtschaft zu verhindern. Sie übersehen leicht, dass die 
Schweiz mit ihren Aufwendungen für Forschung und Entwicklung, wenn

Vorsitzende des Vorstandes des Instituts für angewandte Innovations­
förderung in Duisburg, Prof. Dr. Erich Staudt, eingehend befasst. Auf­
grund seiner Untersuchungen schliesst Staudt nicht aus, «dass zuneh­
mender technologiepolitischer Aktivismus immer mehr Innovationsmü­
digkeit erzeugt». Es ist vor allem die Eigendynamik einmal ergriffener 
staatlicher Initiativen (von der Produktinnovation über Programme für 
Fertigungs- und Verfahrenstechniken, zur Beratungsförderung zwecks 
Vermeidung von Managementversagen, bis hin zur teilweisen Über­
nahme des Unternehmerrisikos), welche zur «Perversion der Marktwirt­
schaft durch Innovationsförderung und Technologietransfer» führen. 
Diese Perversion der Marktwirtschaft besteht darin, dass der Unterneh­
mer aus seiner Verantwortung entlassen wird - Verantwortung für das, 
was er tut und für das, was er unterlässt und dass Untemehmerfunk- 
tionen durch staatliche Förderungsprogramme ersetzt werden. «Mini- 
sterialbeamte auf Bundes- und Landesebene, Projektträger, Wirtschafts­
förderer der Regionen und Kommunen, Gutachter, Wissenschafter, 
<Venture-Kapitalisten), Innovationsberater, Technologietransfer-Agen­
turen und ähnliche bilden eine Neuerungsbewegung, ohne das Manko, 
ein persönlich zu verantwortendes Risiko zu tragen - ein Manko, das dem 
alten Unternehmer anhaftete. ... Glaubte Schumpter noch, es sei Sache 
des Unternehmers, neue Produkte und Verfahren zu entwickeln und 
durchzusetzen, so wurde dies entsprechend dem neuen Selbstverständnis 
im <Förderstaat> in den letzten Jahren mehr und mehr zur Sache der 
öffentlichen Hand». Offenbar hat die Entwicklung in der BRD die schon 
1971 von Ludwig Erhard geäusserte Befürchtung bestätigt: «Wenn immer 
mehr Betriebe oder Unternehmungen von der Angst befallen werden, 
dass sie ohne direkte oder indirekte Unterstützung des Staates in ihrer 
Existenz bedroht sind, dann werden sie untertan und hörig - sie werden 
reif zur Flucht ins Kollektiv. Dass sich über einen solchen Prozess die 
Marktwirtschaft auflösen müsste, sollte allen Nachdenklichen und Wis­
senden noch viel stärker ins Bewusstsein gerückt werden, die oft aus 
Bequemlichkeit oder um des billigen Vorteils eines Augenblicks willen in 
ihrem innern Widerstand gegenüber solchen Überwucherungen zu 
erlahmen drohen.»
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staatliche und private Leistungen zusammengenommen werden, nach 
wie vor weltweit in der Spitzengruppe mithält. Was für sie zählt, und was 
sie unbedingt ausbauen wollen, ist ausschliesslich das staatliche Engage­
ment. Weil in Baden-Württemberg und andernorts die Unternehmungen 
mehr vom Staat erhalten, zweifeln sie an der Innovationskraft und 
Konkurrenzfähigkeit der schweizerischen Wirtschaft. Selbst im Vorort 
des schweizerischen Handels- und Industrievereins wurden im Zusam­
menhang mit den neuen Impuls- und Förderprogrammen des Bundes 
Stimmen laut, die sich über ordnungspolitische Bedenken ausdrücklich 
hinwegsetzen und es als Gebot der Stunde bezeichnen, der Bund müsse 
nun endlich aktiver werden und noch mehr finanzielle Mittel freimachen. 
Es wird sorgfältig zu prüfen sein, ob nicht sogar die vom Bundesrat kürz­
lich präsentierte sogenannte Weiterbildungsoffensive ordnungspolitische 
Grenzen sprenge, die Eigenverantwortung lähme und den Wettbewerb 
auf dem intakten Weiterbildungs-Markt unnötig störe. Prof. W. Linder, 
der frühere Chef der Wirtschaftsredaktion der NZZ, hat sich in einem 
Referat dagegen verwahrt, dass sich damit «der Bund auf bildungspoliti­
sche Abwege» begebe, und der Staat glaube, «auf dem Gebiet der Weiter­
bildung ein Signal setzen zu müssen, obwohl er nicht einmal in der Lage 
sei, seine angestammten Aufgaben, nämlich die Bereitstellung der 
Grundausbildung an seinen Hochschulen, zufriedenstellend zu bewälti­
gen». Linder fürchtet, dass der Bund mit seiner Weiterbildungsoffensive 
eine «Subventionsschleuse öffnet und zum fröhlichen Halali für einen 
neuen Subventionswettbewerb bläst».

Förderung des öffentlichen Verkehrs

a) Doch nicht nur im Rahmen der sogenannten Wirtschaftsförderung, 
sondern ebenso unter dem populären Motto «Förderung des öffentlichen 
Verkehrs» werden mehr und mehr ordnungspolitische Grundsätze über 
Bord geworfen und Steuergelder verschleudert. Dabei enthält der 
Schlussbericht der eidgenössischen Expertenkommission für eine 
Gesamtverkehrskonzeption vom Dezember 1977 zahlreiche gute Leit­
ideen für die Verkehrspolitik. So wird postuliert, dass «das Verkehrssystem 
als Ganzes nach Abgeltung der von der öffentlichen Hand geforderten 
gemeinwirtschaftlichen Leistungen längerfristig die Eigenwirtschaft­
lichkeit erreichen muss. Zu diesem Zweck sollen im öffentlichen Verkehr 
soweit als möglich Marktverhältnisse herbeigeführt werden. Fehlent­
wicklungen im Wettbewerb der einzelnen Verkehrsträger sind zu behe-
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b) Was zeigt demgegenüber die Praxis? Drei Merkmale verdienen 
Beachtung.

Erstens: Der Eigenwirtschaftlichkeitsgrad des Strassenverkehrs hat sich 
in den letzten Jahren verbessert. Bestimmte Fahrzeugkategorien decken 
die von ihnen verursachten Kosten sogar zu mehr als 100 Prozent. Entge­
gen dem in den Abstimmungskampagnen über die Autobahnvignette 
und die Schwerverkehrsabgabe erweckten Eindruck ist deren Ertrag 
nicht zweckgebunden; er fliesst in die allgemeine Bundeskasse, aus der 
bekanntlich auch die Tarifverbilligungen für die SBB finanziert werden! 
Aber sogar unter Ausklammerung dieser Sonder-Abgaben standen 
gemäss der Staatsrechnung 1988 im letzten Jahr den gesamten Strassen­
verkehrsausgaben des Bundes von 2 Mrd. Franken zweckgebundene 
Einnahmen von 2,2 Mrd. Franken gegenüber. Die Rückstellung «Stras­
senverkehr» erhöhte sich damit auf 2,3 Mrd. Franken!

Zweitens: Die Eisenbahnrechnung ist trotz hoher Abgeltungen für 
gemeinwirtschafthche Leistungen nach wie vor defizitär. Anstatt jedoch 
den Verursacher stärker heranzuziehen, werden aus Steuergeldern unsin­
nige Tarifverbilligungen gewährt. Diese widersprechen den Grundsätzen 
der Gesamtverkehrskonzeption und verfälschen den Wettbewerb zula­
sten der Strassen. Sie sind ein weiteres Glied in der Kette sozialstaatlicher 
Irrtümer, die das Parlament fast in jeder Session durch neue «Perlen» 
anreichert. Der von solchen Aktionen erhoffte Umsteigeeffekt als Beitrag 
zum Umweltschutz ist zudem minim, und die hierfür eingesetzten Mittel 
verpuffen. Sie heizen hauptsächlich die Mobilität als Ganzes an, führen 
zu chronischen Überlastungen und Verspätungen der Züge, was Attrak­
tivität und Wirtschaftlichkeit der Bahnen gleichermassen beeinträchtigt.

Drittens: Auch der seit 1987 geltende Leistungsauftrag für die SBB trägt 
nicht zur besseren Wirtschaftlichkeit bei. Die Unterscheidung in die 
Bereiche Infrastruktur, für die der Bund zuständig ist, und Betrieb, für

ben. Die Verkehrsteilnehmer haben, vorbehaltlich besonderer verkehrs­
fremder Zielsetzungen, grundsätzlich alle durch sie verursachten Kosten 
zu tragen.» Folgerichtig heisst es, dass sich die direkte staatliche Ein­
flussnahme vorwiegend auf die Infrastruktur beschränken soll, und 
lediglich für Betriebsleistungen, die aus übergeordneten Zielsetzungen 
(= gemeinwirtschafthche Leistungen) zu erbringen sind, offen fliehe 
Mittel eingesetzt werden dürfen. «Für den unter Marktverhältnissen ste­
henden Teil des Verkehrssystems wird keinem Verkehrsträger eine beson­
dere Vorzugsstellung eingeräumt.»
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c) In der Sozialen Marktwirtschaft müssen sich Schiene und Strasse, 
den Bedürfnissen entsprechend, im Leistungswettbewerb entwickeln 
können. Voraussetzung ist ein zeitgemässes Angebot. An Mitteln dazu 
fehlt es beiden Verkehrsträgern nicht. Es widerspricht aber den klaren 
ökonomischen Grundsätzen der Gesamtverkehrskonzeption und ist ord­
nungspolitisch bedenklich, wenn für den notwendigen Ausbau des Schie­
nenverkehrs Treibstoffgelder abgezweigt (m.a.W. zweckentfremdet) 
werden. Dieses Wunschdenken, von dem ja auch die im Sommer 1988 
verworfenen Verkehrsartikel der Bundesverfassung geprägt waren, und 
das neuerdings im Zusammenhang mit der Finanzierung der Neuen 
Alpentransversalen (NEAT) sowie des Agglomerationsverkehrs wieder 
auftaucht, sollte der Bundesrat nun endlich aufgeben. Ebenso wider­
spricht es dem Verursacherprinzip, Steuergelder für Tarifverbilligungen 
einzusetzen, um eine moderne Form der Familienpolitik zu betreiben. 
Schliesslich verfälscht es den Wettbewerb, wenn das Angebot durch will­
kürliche politische Schikanen knapp gehalten wird, beispielsweise nach 
dem Motto «Stopp dem Nationalstrassenbau». Solche Aktionen bringen 
der Umwelt nichts und politisch höchstens Auftrieb für die Autopartei!

den die SBB verantwortlich zeichnen, verbürgt keine klaren Verantwor­
tungen. Der Bundesrat hat nach wie vor gemeinwirtschaftliche Leistun­
gen zu erbringen sowie neu den von den Bahnen zu bezahlenden Beitrag 
an die Infrastrukturaufwendungen des Bundes festzulegen. Doch gelten 
keine klaren betriebswirtschaftlichen Grundsätze für die Abschrei­
bungspolitik. Dementsprechend lässt sich das Betriebsergebnis unter 
Berücksichtigung der «Verkehrs- und finanzpolitischen Ziele des Lei­
stungsauftrages», wie es der Bundesrat formulierte, manipulieren. Mit 
dieser in der parlamentarischen Debatte hochgejubelten höheren Flexi­
bilität werden Dauerkonflikte zwischen Bundesrat und SBB vorpro­
grammiert. Diese können wirtschaften, wie sie wollen - oder unter dem 
Druck der Personalverbände müssen! am Schluss wird die Rechnung 
so oder so aufgehen. Der neue Leistungsauftrag hat die Verpolitisierung 
der SBB verstärkt, was den hohen Qualitäten des Managements Abbruch 
tut. Es ist eine Fiktion, unter dem heutigen Recht noch von einer «Unter­
nehmung» zu reden, und wir täten gut daran, zu überlegen, ob die Bahnen 
nicht in Form einer gemischtwirtschaftlichen Unternehmung ihren Auf­
trag effizienter erfüllen könnten.
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2.22 Soziale Sicherheit

a) Wer zur Sozialen Marktwirtschaft steht, bekennt sich zwingend 
auch zum hohen Stellenwert der Sozialen Sicherheit. Diese dient der 
materiellen Absicherung gegen unverschuldete Notlagen, vor allem als 
Folge des Verlusts oder der Minderung des Erwerbseinkommens bei 
Alter, Invalidität, Tod, Krankheit, Arbeitslosigkeit. Wichtigste Träger der 
verschiedenen Zweige der privaten und staatlichen Sozialversicherung 
sind die Sozialpartner und der Staat, wobei dieser (vorab der Bund) auch 
für die nichtbundeseigenen Sozialwerke (z. B. die 2. Säule) auf dem Weg 
der Gesetzgebung teils zwingende Auflagen fixiert. Die gesamten von den 
Sozialversicherungen erbrachten Leistungen stiegen von 4,4 Mrd. Fran­
ken im Jahr 1960 auf 13 Mrd. Franken im Jahr 1970 und auf rund 57 Mrd. 
Franken im Jahre 1987. Der Bund allein hat in diesem Zeitraum sein 
finanzielles Engagement für die bundeseigenen Sozialwerke (vor allem 
AHV, IV) ganz massiv erhöht. Es belief sich 1960 noch auf 254 Mio. 
Franken oder knapp 10 Prozent seiner Gesamtausgaben. 1980 waren es 
2,6 Mrd. Franken oder 15 Prozent und 1988 4,5 Mrd. Franken oder 17 
Prozent der Gesamtausgaben. Dank dieses imposanten Leistungsnach­
weises kam denn auch eine Studie über die Lage der Rentner in der 
Schweiz bereits 1979 u.a. zu folgendem Ergebnis:

«Die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Schweizer Rentner 
sind weitaus besser, als sie in allen bisherigen nationalen und interna­
tionalen Untersuchungen ausgewiesen werden.»
«Trotz der sehr guten durchschnittlichen Einkommens- und Vermö­
genslage finden wir eine kleine Gruppe von manifest und eine etwas 
grössere Gruppe von latent wirtschaftlich Bedrängten. Ihre Lage kann 
nur mit spezifischen Massnahmen entscheidend verbessert werden.»

An diesen Feststellungen ändern auch die in den letzten Jahren 
erschienenen Untersuchungen über die sogenannte Armut in der Schweiz 
nichts.

b) Was nun aber unter ordnungspolitischen Gesichtspunkten und im 
Hinblick auf unsere Wettbewerbskraft nicht verschwiegen werden darf, 
ist der volkswirtschaftliche und staatspolitische Preis dieser Entwicklung. 
Auch die Leistungen der Sozialversicherung müssen ja erarbeitet und 
bezahlt werden, und zwar von den Arbeitnehmern und Arbeitgebern 
bzw. den Selbständigerwerbenden in Form sogenannter Lohnprozente 
oder Prämien, sowie in Form von Steuern zur Finanzierung des staatli-
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chen Anteils an den Kosten der Sozialen Sicherheit. Die Beitragssätze für 
Unselbständigerwerbende und Selbständigerwerbende allein sagen des­
halb nichts aus. Entscheidend ist der Gesamtaufwand. Dieser belief sich 
gemessen an der AHV-pflichtigen Lohnsumme 1960 noch auf 22,2 Pro­
zent, heute auf 37 Prozent. Die massiv gestiegenen Sozialabgaben trugen 
wesentlich zur höheren Fiskalquote bei, von der bereits die Rede war. Es 
kann nicht genug betont werden, in welchem Mass dadurch die schwei­
zerische Wirtschaft fiskalische Wettbewerbsvorteile gegenüber dem 
Ausland eingebüsst hat, und wie hart gerade Selbständigerwerbende 
sowie Klein- und Mittelbetriebe in Gewerbe und Industrie, aber auch die 
Bezüger hoher Einkommen, von dieser Steuer- und Abgabenlawine 
getroffen worden sind. Neben der sehr steilen Progression bei der Ein­
kommenssteuer wirkt sich für diese Kategorie von Bürgern die unbe­
grenzte Beitragspflicht für die AHV bei begrenztem Rentenanspruch - 
im internationalen Vergleich übrigens ein seltener Solidaritätsbeitrag — 
besonders stark aus. Vergessen wir auch nicht, dass in Gewerbe, Industrie 
und Dienstleistungssektor zu den gesetzlichen Abgaben für die Sozial­
versicherung immer mehr Belastungen für vertraglich vereinbarte 
zusätzliche Leistungen hinzukommen, welche die mit hohen Investitio­
nen und enormen Leistungen erzielten Produktivitätsfortschritte zu 
einem grossen Teil wieder absorbieren. Bei voller Würdigung des Stellen­
werts einer angemessenen Sozialen Sicherheit fällt dieser hohe volkswirt­
schaftliche Preis umso mehr ins Gewicht, als die absehbare demographi­
sche Entwicklung in den nächsten Jahrzehnten das finanzielle Gleichge­
wicht der AHV ohnehin bedroht. Unter staatspolitischen Gesichtspunk­
ten gilt zudem das, was Prof. Kirch für den Wohlfahrtsstaat im allgemei­
nen gesagt hat:

«In den kleinen Gemeinden fühlte sich der Einzelne als Person behan­
delt, nicht als Fall erledigt; er hatte auch weniger die Möglichkeit zum 
Missbrauch. Anders im Wohlfahrtsstaat: Sein Umfang zwingt ihn zur 
Standardisierung seines Angebots, mit dem Ergebnis, dass sich der 
Einzelne weniger aufgehoben als ausgeliefert vorkommt. ... Der 
Wohlfahrtsstaat reagiert nicht auf individuelle Notlagen, sondern auf 
organisierten gesellschaftlichen Druck.»

c) Wenn uns an der langfristigen Sicherheit unseres Systems hegt, und 
wenn wir uns an den Ordnungsprinzipien der Sozialen Marktwirtschaft 
orientieren, ergeben sich daraus drei Folgerungen, nicht zuletzt im Hin­
blick auf die bevorstehende 10. AHV-Revision.
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2.23 Der Staatsapparat

a) Die Zahl der im öffentlichen Dienst stehenden Erwerbstätigen ist in 
den letzten Jahrzehnten stark gestiegen. Absolut hat sie sich zwischen

Erstens: Der hohe Stand, den der Ausbau der Sozialen Sicherheit in 
unserem Land erreicht hat einerseits, die angedeuteten Grenzen volks- 
und finanzwirtschaftlicher sowie staatspolitischer Art anderseits erfor­
dern den gezielten Einsatz der verfügbaren Mittel. Das gilt nicht bloss für 
die AHV, sondern ebenso für die Krankenversicherung, deren heutige 
Subventionierung nach dem Giesskannensystem das Prädikat «sozial» 
nicht verdient. Gezielte Hilfe bedeutet nicht «einen Schritt in Richtung 
Fürsorge der früheren Zeit», wie das Bundesamt für Sozialversicherung 
einmal geschrieben hat. Sie gewährt Rechtsansprüche, trägt aber den 
aufgezeigten Grenzen sowie dem Umstand Rechnung, dass materielle 
Not für das Gros unserer Bevölkerung (einschliesslich der Betagten) im 
Laufe der letzten Jahrzehnte weitgehend behoben werden konnte. Ein­
fach allen durch die staatliche Giesskanne immer mehr finanzielle Mittel 
zuzuschwemmen, ist Verschwendung. Zu Recht stellt Prof. Helmut 
Schelsky die Frage, ob nicht der grösste Teil der früher «Ausgebeuteten» 
dank politischer und sozialer Reformen heute zu eigenständiger 
Daseinsvorsorge und Lebensplanung fähig sei, und weshalb der Sozial­
staat das Gros seiner Bevölkerung bewusst in der Fiktion halte, dass sie 
«strukturell Arme» und daher unfähig wären, ihre Soziale Sicherheit in 
eigener Daseinsvorsorge zu schaffen.

Zweitens: Zur Finanzierung unerlässlicher Leistungen, die dazu 
dienen, Lücken zu schliessen und Härten zu mildem, dürfen vorläufig 
weder Lohnprozente noch Steuern erhöht werden. Vielmehr sind die erfor­
derlichen Mittel durch den Verzicht auf nicht zwingende Ansprüche 
bereitzustellen, beispielsweise durch Anhebung des Rentenalters von 
Frauen, vorab solcher, deren Ehemann noch voll im Erwerbsleben steht.

Drittens: «Es ist Aufgabe aller in diesem Lande, im Sinne einer not­
wendigen Wirtschaftsfreundlichkeit zu helfen, damit die Wirtschaft ihre 
unentbehrliche Funktion im allgemeinen Interesse weiterhin wahmeh- 
men kann» (Bundesrat Cotti). Das bedeutet insbesondere, dass Leistun­
gen der Sozialversicherung oder andere sozialpolitische Massnahmen die 
Arbeitsmotivation und den Leistungswillen nicht beeinträchtigen dürfen, 
und dass flexiblen sozialpartnerschaftlichen Lösungen gegenüber gesetzli­
chen und starren Zwängen grosser Raum belassen werden soll.



20

1950 und 1980 ungefähr verdoppelt, relativ nahm der Anteil der in 
öffentlichen Verwaltungen und Betrieben Beschäftigten am Total der 
Erwerbstätigen von 11 Prozent auf 16 Prozent zu. Seither dürfte sich auf­
grund der verfügbaren Anhaltspunkte die Entwicklung etwas verflacht 
haben. Besonders markant war das Wachstum in den Kantonen und 
Gemeinden, wo vor allem das Lehr- und Pflegepersonal die Entwicklung 
prägt. Geringere Zuwachsraten verzeichnet der Bund und insbesondere 
die Verwaltung im engeren Sinn (also ohne SBB und PTT). So oder so 
verdienen aber die Personalbestände in Verwaltungen und Betrieben 
unter ordnungspolitischen Gesichtspunkten Beachtung. Wo Hegen wich­
tige Ursachen und Merkmale der Entwicklung?

b) Staatspolitisch spiegeln sich darin die dem Staat im Lauf der Zeit 
übertragenen neuen Aufgaben. Wer A sagt (also Aufgaben beschliesst), 
muss auch B sagen (also Folgekosten in Kauf nehmen). Ordnungspoliti­
sche Besinnung täte demnach weniger bei den jährlichen Budgetdebatten 
als vielmehr bei der Schaffung von Verfassungs- und Gesetzesvorlagen 
not. Dazu kommt, dass viele Aufgaben des Staates nicht bloss mannig­
faltiger, sondern auch komplizierter geworden sind. Zu deren Bewälti­
gung bedarf es der Spezialisten. Diese Komplizierung und Spezialisierung 
wiederum bleibt nicht ohne Rückwirkungen auf die Einstellung des Bür­
gers zum Staat. Er «fühlt sich den zuständigen Ämtern und schon den 
einschlägigen Bestimmungen gegenüber als blutiger Laie. Und so ergibt 
sich anstelle eines aktiven Interesses an den öffenthchen Angelegenheiten 
und anstelle des Willens zur Mitarbeit an ihnen eine Art bewusster und 
nüchterner Arbeitsteilung zwischen der privaten Sphäre und dem öffent­
lichen Apparat. Ob das mehr Lethargie oder Resignation ist, lässt sich oft 
schwer entscheiden» (Freyer: Die Situation der Bürokratie in der Mitte 
des 20. Jahrhunderts, Köln 1961). Je mehr nun aber an die Stelle des 
«Bürgers» der «man on the Street» tritt, um so leichter wird die Machtent­

faltung kleiner und grosser Könige innerhalb der Verwaltung. Diese 
ihrerseits gehört mit zu den besten Voraussetzungen für die Wirksamkeit 
des hinlänglich bekannten Parkinson’schen Gesetzes.

Eine zu weit getriebene Machtentfaltung, die damit verbundene 
Gefahr der Willkür und eine übermässige «Aufblähung» des Verwal­
tungsapparates vermögen vielleicht den sich in seinen Rechten und Frei­
heiten bedroht fühlenden Bürger aus der Lethargie aufzuwecken. Mögli­
cherweise ist er nun willens, aufbauend mitzuarbeiten. Wahrscheinlich 
erschöpft sich sein Interesse eher in boshafter Kritik an der «Bürokratie».
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d) Ganz unabhängig vom Aufgabenvolumen stellt sich deshalb die 
Frage, ob nicht durch eine äusserst strenge Stellenbewirtschaftung im 
öffentlichen Dienst der Zwang zur Rationalisierung verstärkt und 
dadurch auch Auswüchse der Bürokratie gemildert werden könnten. Die 
von den Eidgenössischen Räten gegen Mitte der 70er Jahre für die Bun­
desverwaltung erzwungene Stellenplafonierung hat sich als rasch wirksa­
mes Mittel zur Ausschöpfung von Rationalisierungsreserven bewährt. 
Das wird heute weitgehend auch dort zugegeben, wo der Widerstand 
anfänglich gross gewesen ist. Indessen war von Anfang an klar, dass 
dieses grobe Instrument mit der Zeit durch differenzierte Massnahmen 
abgelöst werden muss, wenn nicht die frühere Expansion sich bald wieder 
fortsetzen sollte. Den Grundstein für eine eigentliche Stellenbewirt­
schaftung legte das Parlament mit einem Bundesgesetz vom 24. Juni 1983. 
Nach Art. 2, Abs. 2 dieses Gesetzes dürfen die jährlich mit dem Voran­
schlag festzulegenden Personalbestände nur erhöht werden,

c) Die wirtschaftspolitische Konsequenz der aufgezeigten Personal­
entwicklung hegt darin, dass die öffentlichen Verwaltungen bei der Dek- 
kung ihres Ersatz- und Erweiterungsbedarfs auf dem Arbeitsmarkt mit 
den privaten Unternehmungen in direkte Konkurrenz treten. Wer Jahr 
für Jahr neue Stellen verursacht, anfordert und bewilligt, kann sich des­
halb der Mitverantwortung an der Situation auf dem Arbeitsmarkt nicht 
entziehen. Dazu kommen Signalwirkungen, die von den fortschrittlichen 
Anstellungsbedingungen im öffentlichen Dienst auf die private Wirt­
schaft ausgehen und dort Anschlussbegehren auslösen, die vielfach über 
den betrieblich vertretbaren Grenzen liegen.

Zu seinem vermeintlichen Schutz fordert er den vermehrten Beizug von 
Experten sowie immer grösseren Perfektionismus in der Gesetzgebung 
und im Vollzug. Er reicht damit all jenen in der Verwaltung Tätigen die 
Hand, die, weitgehend sicher aus anerkennenswerten Motiven, ihre Auf­
gabe nicht gut genug machen können, und sich dann erst noch - aus 
Angst vor der Verantwortung - bei diesem Experten und jener Kommis­
sion rückversichern wollen. Da dieser Perfektionismus jedoch unweiger­
lich zur weiteren Ausdehnung des Staatsapparates führt, dreht sich die 
Spirale von neuem - der «Prozess» geht weiter! Nationalrat Mühlemann 
hat diesen Vorgang wie folgt glossiert: «Wer einmal die Lust bei der 
Schaffung von Gesetzen und Erlassen empfunden hat, kommt von dieser 
politischen Sacherotik kaum mehr los!»
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(28,9 Prozent) oder in Japan (28,8 Prozent). Wegen der extrem hohen 
Zuwachsrate haben wir im Laufe der Jahre fiskalische Wettbewerbsvor­
teile im internationalen Konkurrenzkampf preisgegeben, auf die wir 
mehr denn je angewiesen wären. Auf Bundesebene zeigt die Staatsrech­
nung 1988 einen neuen Schub: Die Fiskaleinnahmen stiegen gegenüber 
dem Vorjahr um 12 Prozent auf nahezu 28 Mrd. Franken, was sogar für 
ein wehrsteuerstarkes Jahr überdurchschnittlich ist, und wegen des 
gleichzeitig nur um 5,3 Prozent höheren Bruttoinlandprodukts auch zu 
einem weiteren Höhenflug der Bundessteuerquote führte. Sicher sind 
Steuern und Sozialabgaben für die Wettbewerbskraft unserer Wirtschaft 
nicht allein ausschlaggebend. Sie gehören aber mit ins Mosaik der 
bestimmenden Faktoren. Gerade unter diesem Aspekt verdienen neben 
der Entwicklung der Fiskalquote auch einige Besonderheiten unseres Fis­
kalsystems eine schlechte Note: Der Anteil der direkten Steuern am 
gesamten Steueraufkommen von Bund, Kantonen und Gemeinden hat 
sich seit 1959 bis heute sukzessive von 61 Prozent auf 74 Prozent erhöht, 
jener der indirekten Steuern entsprechend von 39 Prozent auf 26 Prozent 
reduziert. Die direkten Steuern zeichnen sich durch eine scharfe Progres­
sion und hohe marginale Steuersätze aus. Ausgeschüttete Gewinne 
werden doppelt erfasst, nämlich bei der Gesellschaft und beim Dividen­
denempfänger. Die AHV wird durch unbegrenzte Lohnabzüge finan­
ziert, erbringt aber nur begrenzte Rentenleistungen. Alle diese Elemente 
deuten auf die Dominanz verteilungspolitischer Ziele in der bisherigen 
Steuerpolitik hin. Sie dürften jedoch weder den goodwill des Gros der 
Steuerzahler noch die wirtschaftlichen Wachstumskräfte positiv beein­
flusst haben. Schliesslich sei an die Wettbewerbsnachteile erinnert, 
welche Besonderheiten unserer Warenumsatzsteuer und der Stempelab­
gaben der Industrie bzw. dem Finanzplatz bescheren.

b) Kein Wunder, dass aufgrund dieser Entwicklung und Besonderhei­
ten der Frage von Steuerausweichungen mehr als nur akademischer 
Gehalt zukommt. Der italienische Finanzwissenschafter Paviani hat in 
seinem 1903 erschienenen Werk «Die Illusionen in der öffentlichen 
Finanzwirtschaft» die Steuerwilligkeit als «die moralische Kraft bezeich­
net, die zur Zahlung der Steuern drängt, und die abhängig ist von dem 
besonderen Urteil eines jeden Steuerzahlers darüber, ob sein Steuerleid 
von einem grösseren Vorteil kompensiert wird. Ist das befürchtete Leid 
grösser als die erwartete Genugtuung, so besteht eine Kraft, die gegen die 
Bezahlung der Steuer wirkt, und die man Steuerwiderstand nennen
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- Tempo und Mass von Steuererhöhungen überborden,
- das Schwergewicht auf den besonders merklichen und stark progressi­

ven Einkommenssteuern hegt,
- Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit in der staathchen Ausgabenpolitik 

zu wünschen übrig lassen.

Die vom Bundesrat für seine Steuervorlagen immer wieder gegebene 
Begründung, die Schweiz habe eine der geringsten Belastungen in den 
Ländern Westeuropas, wirkt hilflos. Sie lässt äusser acht, dass dann, 
wenn wichtige Voraussetzungen fehlen, der Steuerwille erlahmt und sich 
der Steuerwiderstand verdichtet. Das braucht weder Steuerhinterziehung

kann». Es ist weit mehr dieses subjektive Belastungsgefühl als die auf eine 
Kommastelle genau berechnete «Steuerquote», die darüber entscheidet, 
ob eine bestimmte Steuer oder die gesamte Steuerbelastung als tragbar 
empfunden wird. Und dieses subjektive Belastungsgefühl prägt nicht 
bloss das Verhalten des «Kapitalisten» oder Millionärs, sondern ebenso 
jenes des «gewöhnlichen» Arbeitnehmers, dem es ebenfalls nicht an 
Möglichkeiten fehlt, der Steuer auszuweichen (z. B. Schwarzarbeit).

Auf dieser Erkenntnis beruhen zahlreiche Gesetzmässigkeiten, ange­
fangen beim Swift’sehen Steuereinmaleins aus dem 18. Jahrhundert bis 
zur sogenannten Laffer-Kurve, welche die amerikanische Steuerrevolte 
im Jahre 1978 ausgelöst bzw. geprägt hat. Jonathan Swift, ein englischer 
Publizist und Politiker, hat in dem nach ihm benannten Steuereinmaleins 
darauf hingewiesen, dass eine bestimmte Erhöhung des Steuermasses 
nicht unbedingt einen entsprechend höheren Steuerertrag erwarten lasse. 
Steuerausweichungen verschiedenster Art können zu einer langsameren 
Zunahme oder gar zu einer Abnahme führen. Und Arthur Laffer, ein 
amerikanischer Ökonom, soll erstmals 1974 die nach ihm benannte 
Kurve erklärt haben. Diese zeigt, dass mit steigendem Steuersatz die 
Steuereinnahmen bis zu einem bestimmten Maximum zunehmen, nach­
her aber - vorwiegend wegen Steuerausweichungen - wieder fallen. 
Wovon hangen dieses subjektive Belastungsgefühl und ein allfälliger 
Steuerwiderstand ab? Sicher spielt das absolute Belastungsniveau eine 
Rolle. Je höher es ist, um so besser gedeiht der Nährboden für Steueraus­
weichungen. Doch bleiben diese nicht darauf beschränkt. Sie wirken sich 
ebenso in Ländern aus, deren Fiskalbelastung im internationalen Ver­
gleich noch als erträglich erscheint, dort nämlich - wie etwa in der 
Schweiz wo
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noch Steuerbetrug zu bedeuten, die verwerflich sind und bekämpft 
werden müssen. Doch lassen sich bestimmte Steuertatbestände vermei­
den oder gesetzliche Möglichkeiten für Vergünstigungen und Vorteile 
konsequenter als bisher ausnützen.

Neben staatspolitischen Gefahren (schwindende Steuermoral, Steuer- 
und Staatsverdrossenheit) sind insbesondere volkswirtschaftliche Auswir­
kungen von Steuerausweichungen zu beachten. Schwinden nämlich der 
Leistungswille und die Risikobereitschaft, so erlahmen wichtige Triebfe­
dern unserer Wettbewerbsordnung. Früher oder später schrumpfen die 
Steuersubstanz, und der Fiskus wundert sich, wenn die Steuereinnahmen 
weniger reichlich fliessen. Um die Kassen zu füllen, greift er zu neuen 
Satzerhöhungen oder zu neuen Steuern, ohne Rücksicht darauf, ob der 
zusätzliche Druck genau jene Spiralwirkung verstärke, die bereits in der 
vorangegangenen Phase an der Substanz zehrte. Im übrigen drohen 
volkswirtschaftliche Gefahren nicht nur dann, wenn die Steuerbelastung 
verschärft, sondern unter Umständen auch dann, wenn sie nicht gemil­
dert wird. Wandern z.B. aus steuerlichen Gründen Geschäfte vom 
Finanzplatz Schweiz ins Ausland ab, so vermindern sich schon kurzfristig 
die Steuersubstanz und die Steuererträge. Die längerfristigen Schäden 
wiegen noch schwerer. Um als Unternehmen Geschäfte nicht zu verlie­
ren, lassen sich Teile ins Ausland verlegen, was volkswirtschaftlich und 
fiskalisch zusätzliche Verluste für unser Land nach sich zieht. Umgekehrt 
vermögen gerade im Bereich des Finanzplatzes Schweiz Steuererleichte­
rungen zu einer Belebung der Geschäftstätigkeit mit entsprechend posi­
tiven Auswirkungen auch für den Fiskus zu führen. Ebenso dürfte sich 
die überfällige Revision der Warenumsatzsteuer durch Beseitigung der 
sogenannten taxe occulte auf die Produktionskosten, die Wettbewerbs­
fähigkeit und so auf die Ertrags- und Steuerkraft der betroffenen indu­
striellen und gewerblichen Betriebe günstig auswirken. Zu Recht hat der 
parlamentarische Staatssekretär beim deutschen Bundesminister für 
Wirtschaft, Martin Grüner, in seinen «Wirtschaftspolitischen Forderun­
gen an die Finanzpolitik» u.a. geschrieben:

«Eine niedrigere Besteuerung stärkt zugleich Leistungsbereitschaft 
und Leistungsfähigkeit sowohl bei Unternehmern als auch bei Arbeit­
nehmern. Eine Steuerpolitik, die sich den Prinzipien der Sozialen 
Marktwirtschaft verpflichtet fühlt, muss sich von diesen Prinzipien 
gegenüber allen Bürgern leiten lassen. Das Prinzip «Leistung soll sich 
wieder lohnen» ist keine Einbahnstrasse.»
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c) Schliesslich deutet die bereits wieder nachlassende Ausgabendiszi­
plin des Bundesrates und der Eidgenössischen Räte ebenfalls darauf hin, 
dass es an der Zeit wäre, durch spürbare Steuerentlastungen Druck auf 
verstärkte Disziplinierung auszuüben. Es waren nicht zuletzt die in der 
zweiten Hälfte der 70er Jahre vom Souverän verworfenen Steuervorla­
gen, die eine Verflachung des Ausgabenwachstums und eine Gesundung 
des Bundeshaushaltes eingeleitet hatten. Heute bestätigt sich erneut das 
Parkinson’sehe Gesetz der Verschwendung. Dies besagt: «Ausgaben 
steigen stets bis an die Grenze der Einnahmen, meistens aber über sie 
hinaus. Bei Mehreinnahmen wird das Loch im Staats- oder Haushaltsäk- 
kel nie kleiner, sondern grösser als zuvor.» Dementsprechend häufen sich 
im Bund wieder die Fälle, in denen das Parlament sogar über die Anträge 
des Bundesrates hinausgeht und Mehrausgaben hinnimmt. Und schon 
der Bundesrat ist ja nicht eben kleinlich. So stellte unser Finanzminister 
einmal resigniert fest: «Die Aussicht auf bessere Zeiten weckt Begehr­
lichkeiten und lähmt die Sanierungsbestrebungen.» Anstatt begründete 
Steuererleichterungen mit der Forderung nach Kompensation allfälliger 
Steuerausfälle abzublocken, wären deshalb

- die positiven Auswirkungen solcher Entlastungen auf die Steuerwillig­
keit und das Steuersubstrat abzuwarten, sowie

- alle Möglichkeiten verstärkter Ausgabendisziplin auszunützen.

Diese Forderung deckt sich im übrigen mit jener des Sachverständigen­
rates beim deutschen Bundesminister für Wirtschaft und des bereits 
zitierten parlamentarischen Staatssekretärs, wonach «eine gleichzeitige 
Senkung von Staatsquote und Steuerquote dazu beiträgt, ein kraftvolle­
res Wachstum anzuregen und die Arbeitslosigkeit zurückzuführen.»

2.32 Lenkungsabgaben als Fremdkörper?

Seit einiger Zeit werden die steuerpolitischen Diskussionen durch ein 
Rezept angereichert, von dem sich viele die Lösung sowohl finanz- als 
auch umweltpolitischer Probleme erhoffen, und dann erst noch - wie es 
heisst — auf ordnungspolitisch unbedenklichem Weg. Die Rede ist von 
sogenannten Lenkungsabgaben. Es handelt sich um einen wichtigen, 
aber recht vielfältigen Fragenkomplex, der im Rahmen dieses Referates 
nur gestreift werden kann. Ohne zu den zahlreichen Möglichkeiten und 
konkreten Vorschlägen Stellung zu nehmen, seien hier lediglich einige 
grundsätzliche Überlegungen angestellt.



28

b) Gerade am Beispiel des Umweltschutzes wird indessen die ord­
nungspolitische Problematik deutlich. Umweltpolitische Ziele wollen ent­
weder über polizeirechtliche (gesundheitspolizeiliche) Gebote und Ver­
bote, oder eben über Lenkungsabgaben, allenfalls auf beiden Wegen, 
erreicht werden. Das geltende schweizerische Umweltschutzgesetz hat 
sich primär für Gebote und Verbote entschieden. Mehr und mehr werden 
nun aber Stimmen laut, die Lenkungsabgaben als marktwirtschaftliches 
Instrument vorziehen möchten. Demgegenüber sollte nicht übersehen 
werden, dass die ordnungspolitisch entscheidende Weichenstellung nicht 
bei der Wahl des Weges, sondern in der Vorphase, d.h. bereits dann 
erfolgt, wenn es darum geht, ob überhaupt das Verhalten des Einzelnen 
durch irgendwelche staatlichen Massnahmen beeinflusst werden soll 
oder nicht. Wird diese Frage bejaht, so ist es ordnungspolitisch von 
sekundärer Bedeutung, ob das Ziel direkt, also auf dem durch das 
Umweltschutzgesetz vorgezeichneten Weg, oder indirekt, also durch 
Lenkungsabgaben, erreicht werde. Im übrigen keimen wir gesundheits­
polizeiliche Auflagen schon längst und in verschiedenen Formen, ohne 
dass sich ordnungspolitische Gralshüter daran stossen würden (so etwa

a) Vorerst ist der Begriff zu klären. Häufig geht es einfach darum, den 
Verursacher zur Kasse zu bitten, um die von ihm veranlassten Kosten zu 
decken. In diesem Fall sollte indessen noch nicht von Lenkungsabgaben, 
sondern von Kostenanlastungssteuern gesprochen werden. Dieses Prinzip 
wird beispielsweise zur Finanzierung der Nationalstrassen angewandt 
und für andere Projekte, z. B. Sondermülldeponien, empfohlen. Trotz 
positiver Beurteilung des Prinzips stellen sich schon hier Fragen, die nicht 
klar beantwortet werden können. So sind Definition und Messung der 
vom Verursacher zu deckenden Kosten oft nicht eindeutig. Das gilt bei­
spielsweise für den Strassenverkehr, wo mehr und mehr gefordert wird, 
auch die sogenannten sozialen Kosten miteinzubeziehen. Schwierig wird 
es ferner dann, wenn äusser den effektiven auch «vermutete Schäden» 
(wie etwa der Kernenergie) erfasst werden wollen. So oder so sind aber 
Kostenanlastungssteuern noch keine eigentlichen Lenkungsabgaben. 
Mit solchen haben wir es dann zu tun, wenn wir nicht bloss Kosten und 
Schäden durch den Verursacher decken, sondern darüber hinaus das Ver­
halten von Konsumenten und Produzenten durch bewusste Verteuerung 
eines bestimmten Gutes oder Produktionsverfahrens beeinflussen, eben 
lenken wollen. Entsprechende Bestrebungen dominieren heute insbe­
sondere die umweltpolitischen Diskussionen.
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c) Mit Lenkungsabgaben werden aber die angestrebten ausser-fiska- 
lischen Ziele nicht bloss weniger sicher und rasch erreicht, sondern sie 
schaffen darüber hinaus finanzpolitische Probleme. Werden sie nämlich in 
der Absicht erhoben, auch einen Beitrag zur Haushaltsanierung zu lei­
sten, und die abgeschöpften Mittel in die allgemeine Staatskasse fliessen 
zu lassen, so müsste der Ertrag ja um so unergiebiger werden, je besser das 
nicht-fiskalische Ziel erreicht wird. Werden die Mittel zweckgebunden, 
so entstehen zusätzliche Tücken. Zweckbindungen splittern den Haus­
halt auf und erschweren die Transparenz. Handelt es sich um eine Aufga­
be, die Bestand hat, so gelten zudem die bereits genannten finanzpoliti­
schen Nachteile. Ist die Aufgabe befristet, so verbleiben dem Staat bald 
einmal Mittel, auf die er nicht angewiesen ist. Die Gelder werden dann 
entweder zweckentfremdet, oder es werden neue Bedürfnisse geschaffen, 
und zwar einfach deshalb, weil das Geld zur Verfügung steht. Unser Staat 
ganz generell, der Bund im besonderen, ist heute derart mit finanziellen 
Mitteln dotiert, dass er dringende Aufgaben, auch im Umweltschutz oder 
in der Energieforschung, ohne neue Sondersteuem erfüllen kann. Dass 
von Lenkungsabgaben auch volkswirtschaftlich schädliche Wirkungen 
(z.B. Wettbewerbsverzerrungen) ausgehen können, ist übrigens im 
Zusammenhang mit der Diskussion um die vom Eidgenössischen 
Finanzdepartement während langer Zeit propagierte Energieabgabe 
deutlich dargelegt und im Bundesrat nun offenbar auch verstanden 
worden. Sollten da und dort dennoch Lenkungsabgaben näher geprüft 
werden wollen, so müssten sie strengen Anforderungen gerecht werden, 
wie sie beispielsweise im Bericht einer Arbeitsgruppe des Schweizeri-

in der Lebensmittelkontrolle, in der Inspektion von Gaststätten usw.). 
Was die Wirkung von Lenkungsabgaben anbetrifft, so hat der Vizedirek­
tor des Bundesamtes für Umweltschutz, Dr. P. Dürst, in einem Vortrag zu 
bedenken gegeben, dass diese zur Gefahrenabwehr «eher ungeeignet» 
sind, weil «die Wirkungsverzögerungen im Vergleich zu den polizeirecht­
lichen Instrumenten in der Regel grösser und das Ausmass der Wirkung 
(wegen der schwer bestimmbaren Nachfrage-Elastizitäten) nicht so 
genau abschätzbar» sei. Eine minimale Anforderung an Lenkungsabga­
ben müsste jedenfalls darin bestehen, dass diese nicht indexwirksam 
werden dürften, weil sonst der erhoffte Anreiz, das Verhalten zu ändern, 
weitgehend verpuffen würde. Daran ändert auch das Eingeständnis 
nichts, dass die Überwälzungsvorgänge bzw. die Inzidenz von Steuern 
ganz generell schwer durchschaubar und jedenfalls kaum fassbar sind.



30

b) Was den Bund im besonderen anbetrifft, so konnte er den Fehlbetrag 
seiner Bilanz seit 1985 von 18,4 Mrd. Franken auf 16,7 Mrd. Franken 
Ende 1988 senken. Letztes Jahr standen Zinsausgaben von 946 Mio. 
Franken Zinseinnahmen von 516 Mio. Franken gegenüber, so dass eine 
Nettozinslast von 430 Mio. Franken oder 1,5 Prozent der Gesamteinnah­
men verblieb. Der Bund finanziert nicht bloss alle Konsumausgaben, 
sondern auch alle eigenen Investitionen sowie die Dritten zufliessenden 
Investitionsbeiträge aus laufenden Einnahmen, also gewissermassen mit 
eigenen Mitteln.

2.33 Möglichkeiten und Grenzen der Staatsverschuldung

a) Vorbehalte gegenüber neuen Abgaben, die Forderung nach spürba­
ren Steuererleichterungen und damit die Chance einer Senkung der Fis­
kalquote werden schliesslich unter Einbezug der Rechnungsabschlüsse 
bzw. der Entwicklung von Schulden und Zinsen in den letzten Jahren 
unterstrichen. Die Rechnungen unserer öffentlichen Haushalte schlies­
sen seit einigen Jahren mit Überschüssen ab. Die während langer Zeit 
aufgelaufenen Schulden haben sich stabilisiert und vielerorts zurückge­
bildet. Vor allem aber ist das volkswirtschaftliche Gewicht der Schulden, 
d. h. deren Anteil am Bruttoinlandprodukt, sukzessive gesunken. Beliefen 
sich die Schulden von Bund, Kantonen und Gemeinden 1960 noch auf 18 
Mrd. Franken oder 48 Prozent des Bruttoinlandprodukts, so waren es 
1980 zwar bereits 73 Mrd. Franken, was aber «nur» noch 43 Prozent des 
Bruttoinlandproduktes entsprach. Bis 1986 (dem letzten Jahr, für das die 
Gesamtergebnisse vorliegen) stiegen sie auf 84 Mrd. Franken; doch sank 
die Schuldenquote auf 34 Prozent und damit auf den tiefsten Stand der 
Nachkriegszeit. Dementsprechend fiel auch die Nettozinsbelastung, d.h. 
der Überschuss von Passivzinsen über die Aktivzinsen und Kapitalerträ­
gen, sukzessive auf 1,2 Prozent der Steuereinnahmen. Mit andern Worten 
gesagt: Nur etwas über 1 Prozent aller Steuern werden in unseren öffent­
lichen Haushalten gesamthaft benötigt, um - nach Abzug von Aktivzin­
sen und Kapitalerträgen - die Schulden zu verzinsen.

sehen Gewerbeverbandes vom 19. Februar 1987 herausgearbeitet und 
zusammengefasst worden sind (vgl. Gewerbliche Rundschau Nr. 1/ 
1987).




